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RESOLUTION 67/181

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 20. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/457/Add.3 und Corr.1, Ziff. 29)534.
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rung, anerkennend, dass begrenzte Verbesserungen in Bezug auf den Zugang des Welternährungsprogramms
zu verzeichnen sind, und betonend, wie wichtig es ist, allen Institutionen der Vereinten Nationen weiteren
Zugang zu gewähren,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 60/173 vom 16. Dezember 2005, 61/174 vom 19. Dezember 2006,
62/167 vom 18. Dezember 2007, 63/190 vom 18. Dezember 2008, 64/175 vom 18. Dezember 2009, 65/225
vom 21. Dezember 2010 und 66/174 vom 19. Dezember 2011, auf die Resolutionen der Menschenrechts-
kommission 2003/10 vom 16. April 2003539, 2004/13 vom 15. April 2004540 und 2005/11 vom
14. April 2005541, den Beschluss des Menschenrechtsrats 1/102 vom 30. Juni 2006542 und die Ratsresolutio-
nen 7/15 vom 27. März 2008543, 10/16 vom 26. März 2009544, 13/14 vom 25. März 2010545, 16/8 vom 24. März
2011546 und 19/13 vom 22. März 2012547 sowie eingedenk dessen, dass die internationale Gemeinschaft ihre
koordinierten Anstrengungen, die Durchführung der genannten Resolutionen zu erreichen, verstärken muss,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Sonderberichterstatters über die Menschenrechtssituation in
der Demokratischen Volksrepublik Korea548, bedauernd, dass ihm noch immer nicht gestattet wurde, das
Land zu besuchen, und dass ihm keine Zusammenarbeit seitens der Behörden der Demokratischen Volksre-
publik Korea gewährt wurde, sowie Kenntnis nehmend von dem gemäß Resolution 66/174 vorgelegten um-
fassenden Bericht des Generalsekretärs über die Menschenrechtssituation in der Demokratischen Volksrepu-
blik Korea549,

feststellend, wie wichtig der interkoreanische Dialog ist, der zur Verbesserung der Menschenrechts-
situation und der humanitären Lage in dem Land beitragen könnte,

mit Bedauern feststellend, dass die Zusammenführung getrennter Familien über die Grenze hinweg, die
ein wichtiges humanitäres Anliegen des gesamten koreanischen Volkes ist, eingestellt worden ist, und in der
Hoffnung, dass sie so bald wie möglich wiederaufgenommen wird und dass die Demokratische Volksrepu-
blik Korea, die Republik Korea und Mitglieder der koreanischen Diaspora die notwendigen Vorkehrungen
treffen, damit regelmäßig und in größerem Ausmaß weitere Zusammenführungen stattfinden können,

zutiefst besorgt darüber, dass sich die Menschenrechtssituation in der Demokratischen Volksrepublik
Korea trotz des Führungswechsels 
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ii) die Existenz zahlreicher Gefangenenlager, in denen schwere Verletzungen der Menschenrechte
begangen werden;

iii) die Beschränkungen, die allen Menschen auferlegt werden, die sich innerhalb des Landes frei be-
wegen oder ins Ausland reisen wollen, einschließlich der Bestrafung derjenigen, die das Land ohne Ge-
nehmigung verlassen oder zu verlassen suchen, oder ihrer Familienangehörigen, sowie die Bestrafung
von Personen, die zurückgeschickt werden;

iv) die Lage von in die Demokratische Volksrepublik Korea ausgewiesenen oder zurückgeschickten
Flüchtlingen und Asylsuchenden sowie Sanktionen gegen aus dem Ausland repatriierte Bürger der De-
mokratischen Volksrepublik Korea, die in der Folge mit Strafen wie Internierung, Folter, grausamer,
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder der Todesstrafe belegt wurden, und fordert in
diesem Zusammenhang alle Staaten mit großem Nachdruck auf, das grundlegende Prinzip der Nichtzu-
rückweisung zu achten, diejenigen, die Zuflucht suchen, human zu behandeln und dem Hohen Flücht-
lingskommissar der Vereinten Nationen und seinem Amt ungehinderten Zugang zu gewähren, um die
Menschenrechte derjenigen, die Zuflucht suchen, zu schützen, und fordert die Vertragsstaaten abermals
nachdrücklich auf, ihren Verpflichtungen nach dem Abkommen von 1951 über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge550 und dem dazurüce
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x) die Verletzungen der Arbeitnehmerrechte, einschließlich des Rechts auf Vereinigungsfreiheit und
Kollektivverhandlungen, des Streikrechts gemäß den in dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte535 definierten Verpflichtungen der Demokratischen Volksrepublik Korea
und des Verbots der wirtschaftlichen Ausbeutung von Kindern und jeder schädigenden oder gefährli-
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d) mit dem Sonderberichterstatter uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, so auch durch die Gewähr-
leistung seines vollen, freien und ungehinderten Zugangs zu der Demokratischen Volksrepublik Korea, und
mit anderen Menschenrechtsmechanismen der Vereinten Nationen ebenso uneingeschränkt zusammenzuar-
beiten, damit eine umfassende Ermittlung des Bedarfs im Bereich der Menschenrechte vorgenommen wer-
den kann;

e) mit der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte und ihrem Amt Aktivi-
täten der technischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte aufzunehmen, worum die Hohe
Kommissarin in den letzten Jahren bestrebt war, mit dem Ziel, die Menschenrechtssituation in dem Land zu
verbessern, und die Umsetzung der vom Menschenrechtsrat im Rahmen der allgemeinen regelmäßigen Über-
prüfung abgegebenen Empfehlungen anzustreben;

f) die Zusammenarbeit mit der Internationalen Arbeitsorganisation aufzunehmen;

g) ihre Zusammenarbeit mit den humanitären Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen fortzuset-
zen und zu verstärken;

h) den vollen, sicheren und ungehinderten Zugang zu humanitärer Hilfe zu gewährleisten und ent-
sprechend ihrer Zusage Maßnahmen zu ergreifen, damit die humanitären Hilfsorganisationen dafür sorgen
können, dass diese Hilfe alle Landesteile gleichermaßen, nach Maßgabe des Bedarfs und im Einklang mit hu-
manitären Grundsätzen erreicht, sowie Zugang zu ausreichenden Nahrungsmitteln zu gewährleisten und eine
wirksamere Politik zur Ernährungssicherung zu verfolgen, namentlich mittels nachhaltiger Landwirtschaft,
rationeller Maßnahmen zur Verteilung der erzeugten Nahrungsmittel und Bereitstellung von mehr Mitteln
für den Ernährungssektor, und die angemessene Überwachung der humanitären Hilfe sicherzustellen;

i) die Zusammenarbeit mit dem Landesteam der Vereinten Nationen und den Entwicklungsorgani-
sationen zu verbessern, sodass diese unmittelbar zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Zivilbevölke-
rung beitragen können, unter anderem durch raschere Fortschritte im Hinblick auf die Erreichung der Millen-
niums-Entwicklungsziele, im Einklang mit internationalen Überwachungs- und Evaluierungsverfahren;

j) die Ratifikation der übrigen internationalen Menschenrechtsverträge beziehungsweise den Beitritt
dazu zu erwägen, wodurch ein Dialog mit den Menschenrechtsvertragsorganen möglich würde;

6. beschließt, ihre Prüfung der Menschenrechtssituation in der Demokratischen Volksrepublik Korea
auf ihrer achtundsechzigsten Tagung fortzusetzen, ersucht zu diesem Zweck den Generalsekretär, einen um-
fassenden Bericht über die Situation in der Demokratischen Volksrepublik Korea vorzulegen, und ersucht




